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 Gebrauchsanleitung:

Der folgende Text stammt aus der Broschüre «Bei uns sollen alle Menschen sicher sein – Die Selbstverpflichtung zur Prävention sexueller Ausbeutung für christliche Kirchen und Gemeinden» (mira-Selbstverpflichtung Nr 5). 

Er ist bewusst im Word angefügt, damit er auf die Bedürfnisse einzelner Gemeinden angepasst und ganz oder teilweise in offizielle Dokumente aufgenommen werden kann. 

Für Veränderungen am Text übernimmt mira keine Verantwortung. Wir bitten bei allen ganzen oder teilweisen Verwendungen des Textes um ein Belegexemplar. 

mira Mitgliedvereinen steht die Verwendung des Textes offen. Alle anderen BenutzerInnen sind angehalten, als Quelle die Fachstelle mira anzugeben.  

WAS WIR VON UNSEREN MITARBEITENDEN ERWARTEN 

1. Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit uns dafür ein, ein möglichst sicheres, respekt- und liebevolles Umfeld für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu gestalten. Sie teilen die in dieser Broschüre dargestellten Haltungen und verhalten sich gemäss dieser Broschüre. 

2. Wenn ein Kind sich unseren Mitarbeitenden anvertraut und über Erlebnisse sexueller Ausbeutung erzählt, bestärken diese Mitarbeitenden das Kind darin, dass es gut war, das zu erzählen. Sie versuchen, das Vertrauen des Kindes zu erhalten. 

Sie sagen dem Kind, dass sie sich – ohne seinen Namen zu nennen! – bei einer Beratungsstelle über mögliche Schritte informieren werden und dass sie mit dem Kind danach darüber sprechen werden. 

Die offizielle Kontaktperson der Gemeinde muss in solchen Fällen nicht involviert werden, der/die Mitarbeitende kann sich direkt an eine Fachstelle wenden. Die Wahrung des Seelsorgegeheimnisses wird dadurch nicht beeinträchtigt. 

Mit der Fachstelle soll auch besprochen werden, wie sich die involvierte Person selber entlasten kann. 

3. Bei einem Verdacht auf sexuelle Übergriffe innerhalb der Gemeinde informieren sich unsere Mitarbeitenden bei den von uns vorgegebenen Kontaktpersonen oder -Stellen über die nächsten Schritte. Sie halten sich an die entsprechenden Empfehlungen. 

4. Mitarbeitende, die gegenüber Kindern, Jugendlichen oder Ratsuchenden wiederholt sexuelle Wünsche entwickeln, suchen sich professionelle Hilfe. Hier ist das Verfolgen eigener Bedürfnisse unbedingt zu vermeiden. 

5. Wer sexueller Übergriffe beschuldigt wird, kann auf unsere höchste Sorgfalt in der Bearbeitung der Situation zählen. Wir hoffen auf die Kooperation zur Klärung dieser für alle Seiten äusserst schwierigen Situation. Von unseren Mitarbeitenden erwarten wir in diesem Fall das Einverständnis 

· dass wir ihnen ein Verfahren nicht von Anfang an offen legen; 

· dass wir die Anonymität der beschuldigenden Person(en) wahren; 

· dass wir Vorsichtsmassnahmen einführen. 

Das alles dient dazu, ein Klärungsverfahren möglichst ohne Eskalation durchführen zu können und dadurch die Persönlichkeit aller Involvierten bestmöglich zu schützen. 
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